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Stationäre Pflege 

Anstieg der Eigenanteile für Pflegebedürftige in Pflegeheimen durch 

gestiegene Zuschüsse abgebremst 

 

Die Eigenanteile für Pflegebedürftige in der stationären Pflege sind im 

Vergleich zum Vorjahr erneut gestiegen, das zeigt eine Auswertung des 

Verbandes der Ersatzkassen e. V. (vdek), die die bundesweit 

durchschnittliche monatliche Eigenbeteiligung vom 1.1.2024 mit der vom 

1.1.2023 vergleicht. Die Steigerung fällt jedoch geringer aus als im 

Vorjahreszeitraum, weil die seit 2022 von den Pflegekassen gezahlten 

Zuschüsse auf den einrichtungseinheitlichen Eigenanteil (EEE) ab dem 

1.1.2024 erhöht wurden. Sie betragen nun im ersten Aufenthaltsjahr im 

Pflegeheim 15 Prozent (vorher 5 Prozent), im zweiten Jahr 30 Prozent 

(vorher 25 Prozent), im dritten Jahr 50 Prozent (vorher 45 Prozent) und im 

vierten Jahr 75 Prozent (vorher 70 Prozent). Der EEE ist im Vergleich zum 

Vorjahr zwar um 238 Euro auf 1.377 Euro angestiegen (1.1.2023: 1.139 

Euro), wird durch die Erhöhung der Zuschüsse aber erheblich abgefedert. 

Neben dem EEE müssen die Pflegebedürftigen für die Kosten für Unterkunft 

und Verpflegung aufkommen, die durchschnittlich um 64 Euro monatlich 

auf 921 Euro angestiegen sind (1.1.2023: 857 Euro) und für die 

Investitionskosten, die sich für Pflegebedürftige um 13 Euro auf 485 Euro 

monatlich erhöht haben (1.1.2023: 472 Euro). 

 

Monatliche Eigenbeteiligung: 2.576 Euro im ersten Aufenthaltsjahr  

Somit beläuft sich die gesamte finanzielle Eigenbeteiligung für 

Pflegebedürftige im Pflegeheim am 1.1.2024 im ersten Aufenthaltsjahr auf 

2.576 Euro monatlich im Bundesdurchschnitt. Das sind 165 Euro mehr als 

im Vorjahr (1.1.2023: 2.411 Euro). Im zweiten Aufenthaltsjahr zahlen 

Pflegebedürftige aktuell durchschnittlich 2.370 Euro im Monat, also 187 

Euro mehr als ein Jahr zuvor (1.1.2023: 2.183 Euro). 
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Im dritten Aufenthaltsjahr müssen Pflegebedürftige am 1.1.2024 

durchschnittlich 2.095 Euro aus eigener Tasche bestreiten – ein Plus von 

140 Euro (1.1.2023: 1.955 Euro). Ab dem vierten Aufenthaltsjahr schlägt der 

Pflegeheimplatz im Bundesdurchschnitt mit 1.750 Euro Eigenbeteiligung im 

Monat zu Buche. Das sind im Vergleich zum Vorjahr 79 Euro mehr 

(1.1.2023: 1.671 Euro). 

 

Investitionskostenübernahme würde Pflegebedürftige um 485 Euro 

monatlich entlasten 

„Die Heimplätze sind für die Pflegebedürftigen erneut teurer geworden. Die 

Erhöhung spiegelt die gestiegenen Personal- und Sachkosten wider. Die 

höheren Zuschüsse der Pflegekassen, wir rechnen hier mit einer 

Gesamtsumme von etwa fünfeinhalb Milliarden Euro für 2024, 

kompensieren den Anstieg aber nur zum Teil“, sagte die vdek-

Vorstandsvorsitzende Ulrike Elsner. „Würden die Bundesländer ihr 

politisches Commitment halten und die Investitionskosten übernehmen, 

würden die Pflegebedürftigen um aktuell 485 Euro monatlich entlastet.“ 

 

Die vollständige Datenauswertung finden Sie hier. 

 

In unseren FAQ rund um die Eigenbeteiligung in der stationären Pflege 

finden Sie Erläuterungen zur Aufschlüsselung der Kosten und weitere 

Hintergrundinformationen. Die Höhe der Eigenbeteiligung jedes einzelnen 

Pflegeheims finden Sie im vdek-Pflegelotsen, unserer Suchmaschine für das 

passende Pflegeheim. 

 

Aktuelle Fotos der vdek-Vorstandsvorsitzenden für die Berichterstattung 

finden Sie in unserem Bildarchiv. 

 
Der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) ist Interessenvertretung und Dienstleistungsunternehmen 

aller sechs Ersatzkassen, die zusammen mehr als 28 Millionen Menschen in Deutschland versichern: 

 

- Techniker Krankenkasse (TK), X: @TK_Presse 

- BARMER, X: @BARMER_Presse 

- DAK-Gesundheit, X: @DAKGesundheit 

- KKH Kaufmännische Krankenkasse, X: @KKH_Politik 

- hkk – Handelskrankenkasse, X: @hkk_Presse 

- HEK – Hanseatische Krankenkasse, X: @HEKonline 

 

Der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) wurde am 20. Mai 1912 unter dem Namen „Verband 

kaufmännischer eingeschriebener Hilfskassen (Ersatzkassen)“ in Eisenach gegründet. Bis 2009 

firmierte der Verband unter dem Namen „Verband der Angestellten-Krankenkassen e. V.“ (VdAK).  

 

Hauptsitz des Verbandes mit mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist die Bundeshauptstadt 

Berlin. In den einzelnen Bundesländern sorgen 15 Landesvertretungen in den Landeshauptstädten mit 

über 400 sowie mehr als 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Pflegestützpunkten für die 

regionale Präsenz der Ersatzkassen. 

 

https://www.vdek.com/content/dam/vdeksite/vdek/presse/pm/2024/eigenbeteiligung_grafiken_01_2024.pdf
https://www.vdek.com/presse/faq_fragen_und_antworten/eigenanteile-vollstationaere-pflege.html
https://www.pflegelotse.de/
https://www.vdek.com/presse/bildarchiv/vdek.html

